
 

Inhalt 

BMF: Nichtsteuerbarkeit von Innenleistungen bei Organschaften ........................... 3 

Aktuelle Rechtsprechung .......................................................................................... 4 

"Passive Entstrickung" aufgrund Inkrafttretens eines neuen Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung ....................................................................... 4  
"Passive Entstrickung" aufgrund Inkrafttretens eines neuen Abkommens zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung ....................................................................... 4 
Kein Gewerbeertrag einer GmbH aus der Veräußerung ihres 
Mitunternehmeranteils an einer Projektgesellschaft ................................................. 5  
Aktivierung von Ansprüchen aus einer Rückbauverpflichtung ................................. 5 
Zur Ortsbestimmung beim Bezug sonstiger Leistungen im Verhältnis von 
Stammhaus und Betriebsstätte ................................................................................ 5  
Kein Arbeitslohn durch Auszahlungen aus dem Defined Contribution Pension 
Scheme der NATO ................................................................................................... 6 

Rechtsprechung im Blog ........................................................................................... 7 

Gewerbesteuerliche Kürzung beim Betrieb von gecharterten Handelsschiffen 
im internationalen Verkehr ....................................................................................... 7 
Vorruhestandsmodell: Bildung einer Rückstellung für ungewisse 
Verbindlichkeiten ...................................................................................................... 9 
Business Meldungen .............................................................................................. 10 

Service .................................................................................................................... 12 

Terminplaner .......................................................................................................... 12 
Veranstaltungen ..................................................................................................... 12 

steuern + recht 
aktuell 

Wichtige Änderungen in Recht und Gesetz 
Ausgabe 14, 9. April 2026 

01 

03 

04 



PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 14, 9. April 2026  2 
Home    

Noch Fragen? ........................................................................................................ 12 
Redaktion ............................................................................................................... 12 
Datenschutz ........................................................................................................... 13 



PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 14, 9. April 2026  3 
Home    

Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
BMF: Nichtsteuerbarkeit von Innenleistungen 
bei Organschaften 

Das BMF hat mit Schreiben vom 1. April 2026 den 
Umsatzsteuer-Anwendungserlass (Abschnitt 2.8 UStAE) um 
drei neue Absätze ergänzt und damit wegweisende Urteile des 
EuGH und des BFH umgesetzt. 

Hintergrund 

Leistungen innerhalb einer umsatzsteuerlichen Organschaft (sog. Innenleistungen) 

sind künftig auch dann nicht steuerbar, wenn sie für nichtwirtschaftliche Zwecke – 

etwa hoheitliche Tätigkeiten – genutzt werden. Auf die 

Vorsteuerabzugsberechtigung des Empfängers kommt es nicht an. Allerdings 

scheidet bei nichtwirtschaftlicher Verwendung ein Vorsteuerabzug aus den 

zugehörigen Eingangsleistungen aus; bereits gezogene Vorsteuer ist ggf. nach § 

15a UStG zu berichtigen. Eine Ausnahme gilt für die private Verwendung (z. B. 

Bedarf des Personals): Hier liegt weiterhin eine steuerbare unentgeltliche 

Wertabgabe beim Organträger vor. 

Die Neuregelung ist in allen offenen Fällen anzuwenden. Bis zum 31. Dezember 

2026 wird es jedoch nicht beanstandet, wenn Unternehmen noch die bisherige 

Verwaltungsauffassung zugrunde legen.  

  

01 

Fundstelle 
BMF-Schreiben vom 
1.April 2026 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-04-01-organschaft-nichtsteuerbarkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=7
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-04-01-organschaft-nichtsteuerbarkeit.pdf?__blob=publicationFile&v=7
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 9. April 2026 

"Passive Entstrickung" aufgrund Inkrafttretens 
eines neuen Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung 

Der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepub-

lik Deutschland im Sinne von § 4 Abs. 1 Satz 3 des Einkommensteuergesetzes 

(EStG) kann auch infolge einer Änderung der Rechtslage, zum Beispiel aufgrund 

des Inkrafttretens eines neuen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteue-

rung, eintreten (Bestätigung des Schreibens des Bundesministeriums der Finan-

zen --BMF-- vom 26.10.2018, BStBl I 2018, 1104). 

Die Rechtsfolge des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG tritt in der letzten juristischen Sekunde 

ein, bevor der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts wirksam 

wird (entgegen BMF-Schreiben vom 26.10.2018, BStBl I 2018, 1104). 

"Passive Entstrickung" aufgrund Inkrafttretens 
eines neuen Abkommens zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerung 

Ein zur Besteuerung eines fiktiven Veräußerungsgewinns führender Ausschluss 

des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) hinsicht-

lich des Gewinns aus der Veräußerung oder der Nutzung eines Wirtschaftsguts ge-

mäß § 12 Abs. 1 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) aufgrund des In-

krafttretens eines neuen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

(DBA) --sogenannte passive Entstrickung-- setzt voraus, dass Deutschland in der 

Zeit vor Anwendbarkeit des neuen DBA das Besteuerungsrecht innehatte. 

Für Gewinne in Deutschland ansässiger Personen aus der Veräußerung von in 

Australien belegenen Immobilien hatte Deutschland bereits auf der Grundlage des 

bis zum 31.12.2016 geltenden DBA-Australien 1972 kein Besteuerungsrecht, weil 

Art. 6 DBA-Australien 1972 neben den laufenden Einkünften aus unbeweglichem 

Urteil vom 19. Novem-
ber 2025, I R 41/22 
Zum Urteil. 

Urteil vom 19. Novem-
ber 2025, I R 6/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610067/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610066/
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Vermögen auch die Einkünfte aus der Veräußerung von unbeweglichem Vermögen 

erfasst hat. Das Inkrafttreten des Art. 13 Abs. 1 DBA-Australien 2015 zum 

01.01.2017 kann folglich nicht zu einer passiven Entstrickung geführt haben. 

Die Rechtsfolge des § 12 Abs. 1 Satz 1 KStG tritt in der letzten juristischen Se-

kunde ein, bevor der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts 

wirksam wird (entgegen Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 

26.10.2018, BStBl I 2018, 1104). 

Kein Gewerbeertrag einer GmbH aus der 
Veräußerung ihres Mitunternehmeranteils an 
einer Projektgesellschaft 

Der Gewinn aus der Veräußerung eines Mitunternehmeranteils durch eine Kapital-

gesellschaft unterliegt bei dieser grundsätzlich nicht der Gewerbesteuer. 

Dies gilt auch bei der Veräußerung des Mitunternehmeranteils an einer Projektge-

sellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG, deren sachliche Gewerbesteu-

erpflicht noch nicht begonnen hat. 

Aktivierung von Ansprüchen aus einer 
Rückbauverpflichtung 

Eine Forderung des Vermieters aus einer für den Mieter bestehenden Rückbauver-

pflichtung ist nicht bereits zu einem Zeitpunkt zu aktivieren, in dem das Entstehen 

des Anspruchs noch ungewiss ist. 

Zur Ortsbestimmung beim Bezug sonstiger 
Leistungen im Verhältnis von Stammhaus und 
Betriebsstätte 

Der Ort einer § 3a Abs. 2 UStG unterliegenden Werbeleistung befindet sich nicht im 

Inland, wenn diese zwar von einem inländischen Verbindungsbüro des Leistungs-

empfängers mit Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit in einem Drittland in Auftrag ge-

geben wird, aber nicht für den Bedarf dieses inländischen Verbindungsbüros, 

Urteil vom 11. Dezember 
2025, III R 38/22 
Zum Urteil. 

Urteil vom 27. Januar 
2026, IX R 33/22 
Zum Urteil. 

Urteil vom 04. Dezember 
2025, V R 37/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610068/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610071/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610069/
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sondern für die wirtschaftliche Tätigkeit am Sitz des Leistungsempfängers im Dritt-

land erbracht und verwendet wird. 

Kein Arbeitslohn durch Auszahlungen aus dem 
Defined Contribution Pension Scheme der NATO 

Die Auszahlung des angesparten Guthabens aus dem Defined Contribution Pen-

sion Scheme der NATO führt nicht zu Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit. In-

soweit liegt lediglich eine nichtsteuerbare Vermögensumschichtung vor. 

Urteil vom 22. Januar 
2026, VI R 24/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610070/
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Rechtsprechung im Blog 
Gewerbesteuerliche Kürzung beim Betrieb von 
gecharterten Handelsschiffen im internationalen 
Verkehr 

§ 9 Nr. 3 Satz 2 und 3 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) 
gelangt auch insoweit zur Anwendung, als Unternehmen Er-
träge aus im Wege der Reise- oder Slotcharter eingecharterten 
Handelsschiffen im internationalen Verkehr erzielen. Die Kür-
zungsvorschrift des § 9 Nr. 3 Satz 2 ff. GewStG stellt keine ver-
botene Beihilfe im Sinne des Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union dar. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Die Klägerin ist eine konzernangehörige Transport- und Logistikgesellschaft der … 

mit Sitz in A-Stadt. Neben dem Betrieb eigener Frachter … charterte die Klägerin 

Handelsschiffe im Wege der Zeitcharter, der Reisecharter sowie der Slotcharter ein, 

um damit [Waren] beziehungsweise Container zu transportieren. 

In ihrer Gewerbesteuererklärung für das Jahr 2013 (Streitjahr) erklärte die Klägerin 

einen Kürzungsbetrag gemäß § 9 Nr. 3 GewStG für den positiven Teil des Gewer-

beertrags, der auf die im internationalen Verkehr betriebenen Handelsschiffe ent-

fällt. Dabei berücksichtigte sie sowohl die im Wege der Zeitcharter als auch die im 

Wege der Reisecharter eingecharterten Handelsschiffe. In Übereinstimmung mit 

dieser Steuererklärung erließ das Finanzamt (FA) einen Gewerbesteuermessbe-

scheid für 2013, der unter dem Vorbehalt der Nachprüfung stand. 

Im Rahmen einer für die Jahre 2011 bis 2013 bei der Klägerin durchgeführten Au-

ßenprüfung, die unter anderem die Gewerbesteuer betraf, vertrat die Betriebsprü-

fung hingegen die Auffassung, dass infolge der Reform des Seehandelsrechts des 

Handelsgesetzbuchs (HGB) im Streitjahr die Kürzung im Falle der Reisecharter 

keine Anwendung mehr finde. Dem folgend erließ das FA am 03.05.2019 einen ge-

änderten Bescheid für 2013 über den Gewerbesteuermessbetrag, in dem es 

03 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 12. Feb-

ruar 2026 (IV R 30/23), 

veröffentlicht am 2. April 

2026. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610063/
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hinsichtlich der eingecharterten Schiffe nur noch die Kürzungsbeträge für den posi-

tiven Teil des Gewerbeertrags berücksichtigte, der auf den Einsatz von im Wege 

der Zeitcharter eingecharterten Handelsschiffen entfiel. 

Mit ihrem Einspruch, der nur teilweise Erfolg hatte und der nachfolgenden Klage be-

gehrte die Klägerin eine Erhöhung der gewerbesteuerlichen Kürzung gemäß § 9 Nr. 

3 Satz 3 GewStG um … € (Reisecharter), … € (Slotcharter), … € (Neben- und Hilfs-

leistungen) sowie … € (Transport von Fertigungs- und Ersatzteilen). 

Die Klage vor dem Niedersächsischen Finanzgericht hatte keinen Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz auf-

gehoben. 

Das Finanzgericht hat die Kürzungsvorschrift des § 9 Nr. 3 Satz 2 ff. GewStG auf 

die Erträge aus im Wege der Reise- und Slotcharter eingecharterten Schiffen zu 

Unrecht nicht zur Anwendung gebracht. 

Im Gegensatz zur Ansicht des FA und der Vorentscheidung geht der erkennende 

Senat mit der Klägerin davon aus, dass § 9 Nr. 3 Satz 3 GewStG weit auszulegen 

ist und neben der Zeitcharter auch die Reisecharter sowie die Slotcharter erfasst. 

Dafür spricht vor allem der Sinn und Zweck der Kürzungsvorschrift. 

Soweit die Kürzungsnorm eine systemwidrige Belastung inländischer Schifffahrts-

unternehmen mit Gewerbeertragsteuer auf den Teil des Gewerbeertrags beseitigen 

soll, der durch den Betrieb von Handelsschiffen im internationalen Verkehr erzielt 

wird, lässt sich den Gesetzesmaterialien zwar nicht unmittelbar entnehmen, inwie-

weit der Gesetzgeber die Gewerbeertragsbesteuerung von Schifffahrtsunterneh-

men für systemwidrig hält. Der Aspekt der Verwirklichung des strukturellen Inlands-

bezugs der Gewerbesteuer schließt die Reisecharter oder Slotcharter aber nicht 

aus dem Anwendungsbereich der Kürzung aus. Auch insoweit dienen die Handels-

schiffe der Beförderung von Gütern im internationalen Verkehr. 

Neben diesem (primären) rechtssystematischen Anliegen soll die Vorschrift aber 

auch eine sachgerechte und einfache Ermittlung des nicht der Gewerbesteuer un-

terliegenden Anteils des Gewerbeertrags am gesamten Gewerbeertrag des 



PwC   steuern + recht aktuell   Ausgabe 14, 9. April 2026  9 
Home    

Schifffahrtsunternehmens gewährleisten. Sie enthält nicht nur die Fiktion einer aus-

ländischen Betriebsstätte, sondern ordnet pauschal 80 % des Gewerbeertrags die-

ser (fiktiven) Betriebsstätte zu. 

Diese Pauschalregelung spricht nach Ansicht des erkennenden Senats dagegen, in 

den Fällen des Betriebs eingecharterter Schiffe weitergehend zwischen den Fällen 

der Zeitcharter auf der einen Seite und der Reisecharter beziehungsweise Slotchar-

ter auf der anderen Seite zu differenzieren. 

Dies würde den Vereinfachungszweck der mit einer doppelten Fiktion (noch weiter-

gehend BeckOK GewStG/Hidien, 16. Ed. 01.12.2025, GewStG § 9 Rz 1017: mehr-

fache Fiktion) versehenen Kürzungsnorm in erheblicher Weise konterkarieren, vor 

allem im Hinblick auf die sich in der Praxis zwangsläufig stellenden --vom (womög-

lich ausländischen) Zivilrecht determinierten-- Abgrenzungsfragen. 

Der erkennende Senat sieht in der Kürzungsvorschrift des § 9 Nr. 3 Satz 2 ff. Ge-

wStG keine verbotene Beihilfe im Sinne des Art. 107 Abs. 1 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Einer Aussetzung des Verfahrens 

und Anrufung des EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens 

(Art. 267 Abs. 3 AEUV) bedarf es daher nicht. 

Vorruhestandsmodell: Bildung einer 
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten 

Für Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Vorruhe-
standsmodell kann die Bildung einer Rückstellung für unge-
wisse Verbindlichkeiten in Betracht kommen. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Die Klägerin bietet bestimmten Führungskräften ein Vorruhestandsmodell an. Die-

ses sieht vor, dass sich die entsprechenden Führungskräfte für einen Zeitraum von 

bis zu drei Jahren vor Erreichen der Regelaltersgrenze bei Fortzahlung von 70 % 

der jährlichen Bruttovergütung von der Arbeitsleistung freistellen lassen können. 

Voraussetzung ist, dass die Dauer des Anstellungsvertrags bei Erreichen der Re-

gelaltersgrenze mindestens 25 Jahre beträgt und vor Beginn der Freistellung eine 

gesonderte Freistellungsvereinbarung geschlossen wird. 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 5. Feb-

ruar 2025 (IV R 11/24), 

veröffentlicht am 2. April 

2026, vgl. die Pressemit-
teilung 021/26. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610062/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/vorruhestandsmodell-bildung-einer-rueckstellung-fuer-ungewisse-verbindlichkeiten/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/vorruhestandsmodell-bildung-einer-rueckstellung-fuer-ungewisse-verbindlichkeiten/
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Das Finanzamt erkannte die von der Klägerin gebildete Rückstellung für die mit 

dem Vorruhestandsmodell zusammenhängenden Aufwendungen nur bezogen auf 

jene Arbeitnehmer an, mit denen am Bilanzstichtag bereits eine gesonderte Frei-

stellungsvereinbarung getroffen worden war. 

Entscheidung des BFH 

Dies sah der BFH anders. Er hat entschieden, dass eine Rückstellung auch für die 

Arbeitnehmer gebildet werden kann, mit denen am betreffenden Bilanzstichtag zwar 

noch keine gesonderte Freistellungsvereinbarung bestand und die sich noch nicht 

in der Freistellungsphase befunden haben, die aber nach dem Anstellungsvertrag 

bereits einen entsprechenden Anspruch hatten. 

Zur Höhe der Rückstellung verweist der BFH darauf, dass durch die während der 

Freistellung zu zahlende Vergütung die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers während 

der gesamten Beschäftigungsdauer abgegolten wird. Daher ist nach Auffassung 

des IV. Senats der voraussichtliche Erfüllungsbetrag - wie von der Klägerin begehrt 

- auf den Zeitraum von der Aufnahme des Dienstverhältnisses bis zum planmäßi-

gen Beginn der Freistellung zu verteilen. 

Mit der nunmehr erfolgten (teilweisen) Aufhebung des angefochtenen Zwischenur-

teils ist der Rechtsstreit wieder vor dem Finanzgericht anhängig. Dieses muss nun 

abschließend entscheiden. Dabei wird es zur endgültigen Bestimmung der Höhe 

der Rückstellung insbesondere zu klären haben, inwiefern dem Ausscheiden von 

Arbeitnehmern vor Eintritt in die Freistellungsphase durch einen sog. Fluktuations-

abschlag Rechnung zu tragen ist. 

Business Meldungen 

US-Kryptoregulierung neu geordnet – Implikationen für EU-Akteure 

RegCORE Client Alert | Digitaler Binnenmarkt der EU, Finanzdienstleistungen und 

Krypto-Assets 

SEC und CFTC verankern mit MOU und gemeinsamer interpretativer Veröffentli-

chung (März 2026) eine koordinierte, technologieneutrale Aufsicht und führen eine 

fünfteilige Token-Taxonomie ein. Protokoll Staking/ Mining, Wrapping und be-

stimmte Airdrops werden ausdrücklich adressiert; Payment Stablecoins erhalten 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254069/us-kryptoregulierung-neu-geordnet-implikationen-fuer-eu-akteure/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/254069/us-kryptoregulierung-neu-geordnet-implikationen-fuer-eu-akteure/
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unter dem GENIUS Act eine Sonderbehandlung, während digitale Wertpapiere wei-

terhin vollständig dem Wertpapierrecht unterliegen. Im Vergleich zu MiCAR prallen 

zwei Regulierungsphilosophien aufeinander – US-Interpretationsrahmen ohne neue 

Lizenzen versus EU-Lizenz  und Aufsichtsregime – mit Auswirkungen auf Produkt-

design, Marktzugang, „Super Apps“, Sekundärhandel und die Compliance Road-

map in beiden Rechtsräumen.  
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Service 

 

New Work – Aktuelle (steuer-)rechtliche 
Entwicklungen 
Webinar, 15.4.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/New-Work
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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